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Liebe Bürgerinnen,  

liebe Bürger,

diese Sitzungswoche wurde medial durch die mi-

litärischen Aggressionen Russlands gegenüber der 

Ukraine im Asowschen Meer vom vergangenen 

Sonntag bestimmt. Die Bundeskanzlerin  versuchte 

in Gesprächen mit beiden Seiten, eine dringend 

notwenige Deeskalation zu erreichen. Die Rechts-

lage ist im Übrigen eindeutig, das Asowsche Meer 

ist kein Binnengewässer Russlands und die Ukra-

ine muss Zugang zu ihren dortigen Häfen haben. 

Innenpolitisch setzten wir diese Woche unseren 

Kurs konkreter Fortschritte für die Bürgerinnen 

und Bürger fort. An erster Stelle stehen Verbesse-

rungen für Schulen und Maßnahmen für mehr be-

zahlbaren Wohnraum. Nach intensiven Verhand-

lungen hat sich die Koalition mit Grünen und FDP 

auf die Änderung des Grundgesetzes geeinigt. 

Dadurch kann der Bund den Ländern und den 

Kommunen zusätzliches Geld für die Digitalisie-

rung der Schulen und den sozialen Wohnungsbau 

zur Verfügung stellen. Wir haben dabei erreicht, 

dass die Bundesmittel nur zusätzlich zu den Län-

derausgaben erfolgen. Allein für die Schulen stellt 

der Bund in den nächsten Jahren 5 Milliarden Euro 

zur Verfügung. 

Durch zwei weitere Gesetze sorgen wir für mehr be-

zahlbaren Wohnraum: Zum einen wird es durch 

eine Sonder-Abschreibungsmöglichkeit für Inves-

toren und Privatanleger attraktiver, in den Neubau 

von Mietwohnungen zu investieren. Zum anderen 

stärken wir den Mieterschutz: so dürfen zum Bei-

spiel Mieterhöhungen nach Modernisierungen 

nicht mehr so hoch ausfallen. 

Beim UN-Pakt für sichere, geordnete und reguläre 

Migration (GCM) ist es uns gelungen, einen ge-

meinsamen Antrag mit unserem Koalitionspartner 

auf den Weg zu bringen, der unsere Linie und Er-

wartungshaltung klar formuliert. Wir begrüßen, 

dass sich die internationale Staatengemeinschaft 

dieser großen Herausforderung unserer Zeit wid-

met. Klar ist für uns dabei, dass der GCM Migration 

durch internationale Kooperation begrenzen soll. 

Andere Staaten sollen Migranten besser behan-

deln, damit sie dort oder in ihrer Heimat ein wür-

devolles Leben führen können. Die nationale Sou-

veränität Deutschlands wird durch den UN-Migra-

tionspakt nicht angetastet, das stellen wir klar. 

Immer weniger Menschen entscheiden sich dazu, 

ihre Organe zu spenden. Wir haben in dieser Wo-

che begonnen die ethisch schwierig zu beantwor-

tende Frage zu debattieren, wie man zu mehr Or-

ganspenden kommt. Wichtig ist mir vor allem, dass 

nicht mehr täglich durchschnittlich drei Menschen 

von der Warteliste wegen fehlender Organe ster-

ben. Das Ziel ist klar, der Weg dorthin noch offen. 

Beginnen werde ich meinen Brief aus Berlin aber 

mit dem wohl drängendsten Thema, dem Brexit. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre. 

Herzliche Grüße 

Ihr 
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Blick auf die aktuellen politischen Themen 
Brexit • GG-Änderung • GCM • Beteiligung des Bundes an Integrationskosten • 

Pflegeversicherung • Digitale Infrastruktur • Polnische Delegation • Tierschutzge-

setz • Qualifizierung • Mietwohnungsneubau • Mietrechtsanpassung • Energie • 

Zahlen & Fakten 

Europäischer Rat: 

Brexit 

as wirtschaftlich derzeit wohl drängendste 

und nach wie vor mit größter Unsicherheit 

belastete Thema ist der Brexit. Zu Beginn 

dieser Woche billigten die Staats- und Regierungs-

chefs der EU27 das Austrittsabkommen und die po-

litische Erklärung über das zukünftige Verhältnis 

zwischen dem Vereinigten Königreich und der Eu-

ropäischen Union.  

Das vorliegende Ergebnis ist für beide Seiten ein fai-

rer Kompromiss. Nichtsdestotrotz kennt der Brexit 

keine Gewinner, sondern ausschließlich Verlierer. 

Aber wir sind erleichtert über die erzielte Einigung, 

die einen geordneten Austritt Großbritanniens aus 

der EU ermöglicht und die Chance für eine mög-

lichst enge Partnerschaft für die Zukunft schafft. 

Das Austrittsabkommen regelt die Modalitäten des 

Austritts des Vereinigten Königreiches. Darunter 

fallen auch einige Punkte, die uns besonders wich-

tig waren: z.B. werden die Rechte unserer Bürgerin-

nen und Bürger, die in Großbritannien leben, ge-

schützt und die finanziellen Verpflichtungen des 

Vereinigten Königreichs geregelt. 

Zudem sichert es die offene Grenze zwischen Nord-

irland und Irland – und damit auch den vor 20 Jah-

ren mühsam errungenen Frieden in Nordirland. Die 

gefundene Auffanglösung („Backstop“) in Form ei-

ner Zollunion zwischen dem gesamten Vereinigten 

Königreich und der EU plus Binnenmarkt-Sonder-

regelungen für Nordirland bewahrt gleichzeitig die 

Integrität des Binnenmarktes. Das Protokoll zur 

Zollunion enthält dabei umfangreiche sog. „Level-

Playing-Field“-Vorschriften in den Bereichen staat-

liche Beihilfen, Wettbewerbsrecht, Steuern, Um-

welt, Sozial-/Arbeitsstandards, um unfaire Wettbe-

werbsvorteile für Großbritannien zu verhindern. 

Gemeinsames Ziel ist dabei, dass diese Auffangregel 

gar nicht erst zur Anwendung kommen muss: in-

dem es gelingt, eine künftige Wirtschaftspartner-

schaft zu vereinbaren. 

Zudem verschaffen wir uns durch die Vereinbarung 

einer Übergangsphase bis Ende 2020 (einmalig um 

bis zu zwei Jahre verlängerbar) Zeit für die Verhand-

lungen der künftigen Beziehungen. Diese Über-

gangsphase soll genutzt werden, um die Vereinba-

rungen zu den künftigen Beziehungen formell aus-

zuhandeln, wenn der Austritt erfolgt ist.  

Im wirtschaftlichen Bereich ist das Ziel eine weit-

reichende Partnerschaft: durch Schaffung einer 

Freihandelszone ohne Zölle und Quoten, untermau-

ert mit Garantien für faire Wettbewerbsbedingungen 

sowie eine tiefgehende regulatorische und Zollko-

operation. Dabei stellt die Erklärung klar, wie es die 

EU27 immer betont haben, dass es einen vollkom-

men reibungslosen Handel nur innerhalb des Bin-

nenmarktes geben kann. 

In der Sicherheitspartnerschaft ist das Ziel eine um-

fassende, enge und auf Reziprozität basierende Ko-

operation im Bereich der inneren und äußeren Si-

cherheit. Durch effektiven Datenaustausch und Ko-

operation im Vorgehen gegen Terrorismusfinanzie-

rung werden wir auch weiterhin die Sicherheit un-

serer Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Be-
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sonders wichtig ist für uns, dass es außerdem wei-

terhin eine möglichst enge Zusammenarbeit in der 

Außenpolitik geben wird. Das Vereinigte König-

reich bleibt Teil unserer europäischen Wertege-

meinschaft, und dieses Europa steht vor immensen 

Bewährungsproben.  

Auf britischer Seite wird voraussichtlich im Dezem-

ber das britische Unterhaus seinen „meaningful 

vote“ abgeben. Anschließend muss das Parlament 

das Gesetz zur Überführung des Austrittsabkom-

mens in nationales Recht verabschieden. Eines ist 

klar: Angesichts der Tragweite der Entscheidung 

und der innenpolitischen Debatten im Vereinigten 

Königreich wird dies ein schwieriger Prozess. Ich 

hoffe, dass jetzt alle Seiten ihrer Verantwortung ge-

recht werden. Einen besseren Deal wird es nicht ge-

ben. Eine Nichteinigung hätte schwerwiegende Fol-

gen für uns alle. Niemand kann ein solches Ergebnis 

ernsthaft anstreben wollen. 

2./3. Beratung: 

Änderung des Grundgesetzes  

(Artikel 104c, 104d, 125c, 143e) 

ach den erzielten Einigungen der Koaliti-

onsfraktionen mit den Fraktionen der FDP 

und Bündnis 90/Die Grünen auf Änderun-

gen am von der Bundesregierung vorgelegten Ge-

setzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes, 

konnten wir den Gesetzentwurf in dieser Sitzungs-

woche mit der notwendigen 2/3-Mehrheit verab-

schieden. Hierzu im Einzelnen:  

Kriterium der „Zusätzlichkeit“

Die gesamtstaatliche Wirkung der Finanzhilfen des 

Bundes soll nicht dadurch gemindert werden, dass 

die Länder im gleichen Zug ihre eigenen finanziel-

len Anstrengungen in dem jeweiligen Investitions-

bereich vermindern und Haushaltsmittel für andere 

Bereiche verwenden. Dadurch sollen die künftigen 

Finanzhilfen des Bundes zusätzlich zu den Investi-

tionen des Landes wirken und Bundesmittel nicht 

nur die eigenen Investitionen der Länder ersetzen.  

Über die Änderung ist zukünftig sichergestellt, dass 

die Länder mindestens die Hälfte der öffentlichen 

Investitionen in dem von einer Finanzhilfe erfass-

ten Investitionsbereich (z.B. sozialer Wohnungs-

bau) selbst tragen. Gewährt der Bund den Ländern 

eine Finanzhilfe, müssen die Länder die mindes-

tens hälftige Mitfinanzierung in dem entsprechen-

den Förderbereich sicherstellen. Damit Auswirkun-

gen auf laufende Programme ausgeschlossen sind, 

gilt die neue Regelung erst ab dem 31.12.2019.  

Unterstützung Bildungsinfrastruktur Kommunen 

Damit der Bund künftig nicht nur in „finanzschwa-

chen“ Kommunen in die Bildungsinfrastruktur in-

vestieren kann, sondern in allen Kommunen (und 

Ländern) wird der Begriff „finanzschwach“ in Art. 

104c GG gestrichen. Damit wird eine Vereinbarung 

des Koalitionsvertrages umgesetzt und die verfas-

sungsrechtliche Voraussetzung für den Digitalpakt 

Schule geschaffen. Dafür sind für diese Legislatur-

periode 3,5 Mrd. Euro (insgesamt 5 Mrd. Euro über 

5 Jahre) als prioritäre Maßnahme vorgesehen, finan-

ziert über ein Sondervermögen mit den Versteige-

rungserlösen der 5G-Lizenzen. Damit ist der Weg 

frei, dass der Digitalpakt Schule – wie geplant – zu 

Jahresbeginn in Kraft tritt.  

Sozialer Wohnungsbau 

Der neue Artikel ist erforderlich, damit der Bund 

dauerhaft den Ländern Finanzhilfen für gesamt-

staatlich bedeutsame Investitionen im Bereich des 

sozialen Wohnungsbaus gewähren kann (prioritäre 

Maßnahme: weitere Förderung durch Bund 

2020/2021 in Höhe von zwei Mrd. Euro). Auch für 

den sozialen Wohnungsbau gilt künftig das Zusätz-

lichkeitskriterium. 

Gemeindeverkehrsfinanzierung 

Die Streichung der zeitlichen Vorgaben im Art. 125c 

GG war notwendig, damit das Gemeindeverkehrsfi-

nanzierungsgesetz (GFVG) bereits vor dem 1. Januar 

2025 geändert werden kann. Dadurch wird eine ver-

stärkte Fortsetzung für Neu- und Ausbaumaßnah-

men ermöglicht (prioritäre Maßnahme: Erhöhung 

der GVFG-Mittel in 2020/2021 um eine Mrd. Euro). 

Eine Ausweitung der Fördertatbestände des GVFG 

ist nicht beabsichtigt. Gleichwohl wurden Nebenab-

reden zu möglichen Änderungen des § 6 GVFG von 

FDP und Bündnis 90/Die Grünen eingefordert. Klar-

gestellt wurde, dass Bestandssanierungen weiterhin 

ausgeschlossen bleiben. Spielräume gibt es künftig 

vor allem beim Mindestprojektvolumen.  

Verwaltungsaufgabe Bundesautobahnen

Angesichts der vorgegebenen bundeseigenen Ver-

waltung der Bundesautobahnen hatte der Bundes-

präsident bei der Prüfung des Gesetzespaktes zur 

letzten Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbezie-

hungen erhebliche Zweifel an einer einfachgesetzli-

chen Rückübertragungsmöglichkeit der Verwal-

tungsaufgaben vom Bund auf die Länder. Mit diesen 

Änderungen wird den Zweifeln des Bundespräsi-

denten Rechnung getragen und die einfachgesetzli-

che Rückübertragungsmöglichkeit verfassungs-

rechtlich abgesichert.  

Mit der Verfassungsänderung können wir zielge-

richtet in elementare Bereiche (Bildung, Wohnungs-

bau und Infrastruktur) investieren. Das ist sehr gut 

für das gesamte Land. 

N
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Antrag von CDU/CSU und SPD: 

Globaler Pakt für eine sichere, 

geordnete & reguläre Migration 

it diesem Antrag der Koalitionsfraktionen 

begrüßen wir, dass die internationale 

Staatengemeinschaft sich mit dem Globa-

len Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre 

Migration (GCM) mit einem Hauptproblem unserer 

Zeit befasst. Der GCM soll einen Beitrag dazu leis-

ten, Migration stärker zu steuern und zu begrenzen. 

Der GCM begründet keine einklagbaren Rechte und 

Pflichten und entfaltet keinerlei rechtsändernde 

Wirkung. Durch den GCM sollen andere Staaten 

dazu gebracht werden, Migranten besser zu behan-

deln, damit sie dort oder in ihrer Heimat ein würde-

volles Leben führen können. Dies soll den Migrati-

onsdruck nach Deutschland und Europa senken. 

Daher ist der GCM im nationalen Interesse Deutsch-

lands. Denn trotz des beeindruckenden ehrenamtli-

chen Engagements werden Grenzen unserer Integra-

tionsfähigkeit sichtbar. Wir haben die Bundesregie-

rung aufgefordert, über den Fortlauf des GCM sowie 

über den Globalen Pakt für Flüchtlinge umfassend 

zu informieren. 

2./3. Beratung: 

Vierte Änderung des                

Tierschutzgesetzes 

ir haben in zweiter und dritter Lesung ei-

nen Gesetzentwurf beschlossen, der ge-

mäß dem Beschluss des Koalitionsaus-

schusses die Übergangszeit für die betäubungslose 

Ferkelkastration um zwei Jahre bis Ende 2020 ver-

längert. In der Zwischenzeit soll die Bundesregie-

rung eine Verordnung erarbeiten, die dem geschul-

ten Landwirt die Anwendung des Tierarzneimittels 

Isofluran zur Betäubung von Ferkeln ermöglicht, 

was bisher ausschließlich Tierärzten vorbehalten 

ist. 

2./3. Beratung: 

Fortsetzung der Beteiligung des 

Bundes an den Integrationskos-

ten der Länder und Kommunen 

n abschließender Lesung haben wir insbeson-

dere die Verlängerung der Kostenbeteiligung 

des Bundes an den Integrationskosten der Län-

der und Kommunen von Flüchtlingen beschlossen. 

So werden die Integrationspauschale (2 Mrd. Euro) 

und die flüchtlingsbezogene Kinderbetreuung (435 

Mio. Euro) jeweils einmalig für das Jahr 2019 ver-

längert. Ebenso erfolgt eine Verlängerung der ur-

sprünglich bis zum Jahr 2018 befristeten Entlastung 

der Kommunen von den zusätzlichen Kosten für 

Unterkunft und Heizung für anerkannte Asyl- und 

Schutzberechtigte. Für 2019 werden die Mittel des 

Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

durch die Länder um 500 Mio. Euro auf 1,5 Mrd. 

Euro erhöht, was eine entsprechende Änderung des 

Entflechtungsgesetzes erforderlich macht. Schließ-

lich werden die Länder durch die vollständige Til-

gung der Restschuld des Fonds Deutsche Einheit 

zum Jahresende von ihrer bisherigen Beteiligung an 

der Tilgung entbunden. 

2./3. Beratung:

Gesetzliche Pflegeversicherung 

ir haben den Gesetzentwurf zur Finan-

zierung der Mehrausgaben, die aus der 

Einführung des neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriffs und der Verbesserung der Leistungen 

der Pflegeversicherung resultieren, in dieser Woche 

beschlossen. Da mehr Menschen die unterschiedli-

chen Leistungsverbesserungen in Anspruch genom-

men haben als erwartet, ist eine Anhebung des Bei-

tragssatzes zur Pflegeversicherung um 0,5 Prozent-

punkte zum 1. Januar 2019 notwendig. Insgesamt 

ergibt sich damit ein Beitragssatz von 3,05 Prozent. 

Weiterhin bleibt es bei einem um 0,25 Prozent hö-

heren Beitrag für Kinderlose, d.h. ihr Beitragssatz 

beträgt ab dem 1. Januar 2019 3,3%. Durch die Bei-

tragssatzerhöhung entstehen der sozialen Pflegever-

sicherung Mehreinnahmen von rund 7,6 Milliarden 

Euro jährlich, welche Beitragssatzstabilität bis 2022 

sicherstellen und es gleichzeitig ermöglichen, wei-

tere im Koalitionsvertrag vereinbarte Maßnahmen 

wie die weitere Entlastung pflegender Angehöriger 

umzusetzen. 

2./3. Beratung: 

Errichtung des Sondervermö-

gens „Digitale Infrastruktur" 

it der Einrichtung des Fonds „Digitale 

Infrastruktur“ als Sondervermögen des 

Bundes haben wir eine prioritäre Maß-

nahme des Koalitionsvertrages umgesetzt und sor-

gen durch diese milliardenschwere Anschubfinan-

zierung für einen beschleunigten Ausbau der Inter-

netversorgung in unserem Land. Neben den ca. 1,7 

Mrd. Euro für den Gigabitnetzausbau stellen wir 

M
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720 Mio. Euro für den „Digitalpakt Schule“ zur Ver-

fügung, um flächendeckend eine leistungsfähige di-

gitale Infrastruktur in die Schulen zu bringen. Da-

mit ist dieses Gesetz einer von drei Bausteinen zur 

Digitalisierung der Schulen. Das Sondervermögen 

soll zukünftig mit den Einnahmen aus der Vergabe 

von Mobilfunklizenzen gespeist werden und dem-

entsprechend weiter anwachsen. 

Auswärtiger Ausschuss:

Abgeordnete des polnischen 

Sejm zu Gast 

m Mittwoch konnten wir eine kleine polni-

sche Abgeordneten-Delegation im Auswär-

tigen Ausschuss begrüßen. In dem etwa 

zweistündigen Gespräch tauschten wir uns zu meh-

reren Themen, wie etwa über Nordstream II und der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 

EU, aus. 

Gesprächsthema Nummer eins war aber selbstver-

ständlich die Eskalation auf dem Asowschen Meer 

zwischen der Ukraine und Russland. Dazu wurde 

eine gemeinsame Erklärung zwischen Sejm und 

Bundestag erarbeitet. Darin heißt es, dass der An-

griff auf und die Inhaftierung von drei ukrainischen 

Marineeinheiten sowie deren Besatzungen durch 

die russischen Streitkräfte dem internationalen 

Recht sowie den Verpflichtungen der russischen 

Regierung widersprechen. Wir fordern darin Zu-

rückhaltung und Deeskalation. Von der Regierung 

der Russischen Föderation erwarten wir außerdem, 

dass sie unverzüglich die ukrainischen Schiffe und 

ihre Besatzungen freilässt sowie die Schifffahrtsfrei-

heit in der Straße von Kertsch und im Asowschen 

Meer sicherstellt. Zudem muss die Souveränität der 

Ukraine und ihrer Grenzen von Russland anerkannt 

werden. Gleichwohl muss die Ukraine ihre Refor-

manstrengungen intensivieren. 

Sowohl deutsche als auch polnische Abgeordnete 

bekräftigten in dem zweistündigen Gespräch, den 

Wunsch die Beziehungen Deutschlands und Polen 

nachhaltig zu verbessern. 

2./3. Beratung: 

Stärkung der Chancen für Quali-

fizierung und für mehr Schutz in 

der Arbeitslosenversicherung 

ir haben final den Gesetzentwurf zum 

Ausbau der Weiterbildungsförderung für 

Arbeitnehmer beraten. In dem Gesetz 

geht insbesondere darum, denjenigen Beschäftigten 

die Fortentwicklung ihrer beruflichen Kompeten-

zen zu ermöglichen, die durch fortschreitende Au-

tomatisierung vom Strukturwandel betroffen sind. 

Darüber hinaus werden auch Menschen, die einen 

Engpassberuf anstreben und Beschäftigte im aufsto-

ckenden Leistungsbezug davon profitieren können. 

Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt gestaffelt 

nach Betriebsgröße Teile der Weiterbildungskosten 

und gibt Zuschüsse zum Arbeitsentgelt; den Rest fi-

nanziert der Arbeitgeber. Des Weiteren wird der 

Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung zum 1. 

Januar 2019 von 3,0 Prozent insgesamt um 0,5 auf 

2,5 Prozent gesenkt. 

A
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2./3. Beratung: 

Steuerliche Förderung des      

Mietwohnungsneubaus 

ir haben in dieser Sitzungswoche den 

Gesetzentwurf zur Umsetzung steuerli-

cher Anreize durch die Einführung einer 

Sonderabschreibung beschlossen. Diese ist auf im 

Zeitraum vom 1. September 2018 bis zum 31. De-

zember 2021 beantragte Bauvorhaben beschränkt. 

Die Sonderabschreibung soll im Jahr der Anschaf-

fung oder Herstellung und in den folgenden drei 

Jahren bis zu jährlich 5 Prozent neben der linearen 

AfA betragen, insgesamt damit 28 Prozent der för-

derfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 

Das Vorhaben ist Teil unserer Wohnraumoffensive, 

mit deren Hilfe insgesamt 1,5 Mio. neue Wohnun-

gen und Eigenheime in dieser Legislaturperiode ge-

baut werden sollen. Hintergrund ist der Mangel an 

bezahlbarem Wohnraum. Um die Nachfrage durch 

verstärkten Mietwohnungsneubau zu decken, zielt 

die Einführung einer Sonderabschreibung darauf 

ab, insbesondere private Investoren nun zum Bau 

preiswerter Mietwohnungen zu bewegen. 

2./3. Beratung: 

Energiepolitische Änderungen 

ir haben in zweiter und dritter Lesung ei-

nen Gesetzentwurf zur Regelung ver-

schiedener energiepolitischer Punkte im 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und Kraft-

Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) beschlossen.  

Erwähnenswert sind dabei insbesondere die ge-

plante Entlastung hocheffizienter KWK-Eigenstrom-

anlagen von der EEG-Umlage wie auch die im Koa-

litionsvertrag vereinbarten Sonderausschreibungen 

für Wind- und Solarenergie. Diese zusätzlichen 

Ausschreibungen in Höhe von jeweils 4 Gigawatt 

sollen verteilt über die Jahre 2019 bis 2021 komple-

mentär zu den regulären Ausschreibungen erfolgen. 

Schließlich werden mit dem Gesetzentwurf auch 

technologieübergreifende Innovationsausschrei-

bungen eingeführt. 

2./3. Beratung: 

Mietrechtsanpassungsgesetz 

it dem Beschluss des Mietrechtsanpas-

sungsgesetzes in zweiter und dritter Le-

sung stärken wir die „Mietpreisbremse“ 

in Gegenden mit besonders angespannten Woh-

nungsmärkten. Zugleich schützen wir Mieter vor 

hohen Modernisierungskosten, die vom Vermieter 

auf sie umgelegt werden. Ersteres erfolgt insbeson-

dere durch die Einführung einer vorvertraglichen 

Auskunftspflicht des Vermieters zu Ausnahmen 

von der zulässigen Miethöhe. Ferner soll für die 

Dauer von fünf Jahren die Möglichkeit der Umlage 

der Modernisierungskosten in Gebieten mit ange-

spanntem Wohnungsmarkt von 11 Prozent der Mo-

dernisierungskosten pro Jahr auf 8 Prozent der Mo-

dernisierungskosten pro Jahr gesenkt werden. 

Zahlen und Fakten I: 

Das Weihnachtsgeschäft beginnt 

it Rabatten, diversen Aktionen und Tief-

preis-Tagen hat der Handel vergangene 

Woche sowohl on- wie offline Schnäpp-

chenjäger angelockt. Für viele Händler gehören die 

Aktionstage im November zu den umsatzstärksten 

des Jahres und geben den Startschuss zum Weih-

nachtsgeschäft. Eine Umfrage des Digitalverbands 

Bitkom ergab, dass für 83 Prozent aller befragten 

Online-Käufer das entscheidende Kriterium für 

bzw. gegen einen Online-Shop der Preis ist. Es fol-

gen die Zahlungsmöglichkeiten (65 Prozent), ver-

sandkostenfreie Lieferung (62 Prozent), Kundenbe-

wertungen (53 Prozent) sowie die Lieferzeit (51 Pro-

zent). (Quelle: Bitkom) 

Zahlen und Fakten II: 

Erstmals über 45 Millionen Er-

werbstätige in Deutschland 

ach vorläufigen Berechnungen des Statisti-

schen Bundesamtes hat sich der Anstieg 

der Erwerbstätigkeit im dritten Quartal 

2018 fortgesetzt. Mit 45,04 Millionen Beschäftigten 

in Deutschland wurde erstmals seit der Wiederver-

einigung die Schwelle von 45 Millionen Erwerbstä-

tigen überschritten. Grund für den im Vergleich 

zum 3. Quartal 2017 mit 556.000 Personen (+1,3 

Prozent) kräftigen Anstieg der Zahl der Erwerbstäti-

gen ist die allgemein gute Arbeitsmarkt- sowie Wet-

terlage. Gegenüber dem 2. Quartal 2018 erhöhte sich 

die Zahl der Erwerbstätigen um 259 000 Personen 

(+0,6 Prozent). (Quelle: Statistisches Bundesamt). 
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